
Finanzierung

Ein Auslandsaufenthalt ist eine kostspielige Angelegenheit. Neben den Kosten für eine

Unterkunft vor Ort fallen Kosten des täglichen Lebens an. Dazu kommen noch

Studiengebühren und Versicherungskosten. Grundsätzlich gibt es neben der vollständigen

privaten Finanzierung drei Möglichkeiten ein Auslandsstudium zu finanzieren.

Auslands-BAföG:

Für alle Studenten, die schon BAföG erhalten, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf

Förderung des Studiums im Ausland (Auslands-BAföG). Aber auch für

Nicht-BAföG-Empfänger kann eine Nachfrage beim Amt für Ausbildungsförderung lukrativ

sein. Aufgrund der hohen zusätzlichen Kosten können unter Umständen Studenten, die in

Deutschland keinen Anspruch auf BAföG haben, im Rahmen ihres Auslandsstudiums

gefördert werden.

Der Studienaufenthalt muss dabei mindestens sechs Monate dauern und wird in der Regel

außerhalb von der EU und der Schweiz für maximal ein Jahr gefördert. Stets erforderlich sind

ausreichende Kenntnisse der Unterrichts- und Landessprache, die dem BAföG-Amt durch

Nachweise vorzulegen sind. Seit dem 1. Januar 2018 ist innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten

und der Schweiz die gesamte Amtsbildung inklusive Abschlussförderungsfähig. Die

Förderung entspricht dabei der Regelstudienzeit der jeweiligen Studien- oder

Prüfungsordnung.



Förderung durch Stipendien:

Verschiedenen Organisationen und Stiftungen bieten Stipendien für die Finanzierung von

Auslandssemestern an. Als weltweit größte Austauschorganisation vergibt das DAAD am

Förderungsmitteln des BMBF Stipendien für den Studienaufenthalt im Ausland. Dabei gibt

es dann die freie Auswahl der Länder und Gastuniversitäten für die Stipendiaten. Über die

Vergabe entscheidet ein Auswahlverfahren, bei dem fachliche Qualifikationen und

persönliche Eignung entscheiden. Grundlagen für die Beurteilung sind akademische

Leistungsnachweise, Gutachten von Hochschullehrern, die Darstellung des geplanten

Studienvorhaben sowie Sprachkenntnisse. Konkrete Kenntnisse über die Bedingungen vor

Ort werden vom DAAD vorausgesetzt. Diese Bewerbungsunterlagen sollten daher

besonders gründlich ausgearbeitet und rechtzeitig abgeschickt werden. In der Regel müssen

bei Bachelorstudenten drei Semester erfolgreich nachgewiesen und Leistungsuniversitäten

eingebracht werden.

Förderung durch das ERASMUS-Programm:

Die Europäische Union bietet im sogenannte „ERASMUS+"-Programm ebenfalls

Förderungen für Auslandssemester an. Als Stipendiat bezahlt man im Ausland keine

Studiengebühren und erhält bis zu 500 Euro monatliche Förderung, die sich auch mit BAföG

oder Stipendien kombinieren lassen. Die Höhe der Auszahlungen richtet sich nach dem

Zielland und den dort vorkommenden Lebenshaltungskosten, die in drei unterschiedliche

Förderungsgruppen eingeteilt sind. Über die Förderungsgruppen und die möglichen

Zielländer entscheiden die Hochschulen selbst.

Die Bewerbung muss an die jeweils am Heimat-Hochschulstandort zuständigen Stellen

ein- gereicht werden; oft sind für jeden Fachbereich eigene Koordinatoren zuständig.
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